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Thema:

Durchführungsvertrag für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "PV-Anlage – Flugplatz
Dedelow“ der Stadt Prenzlau, Ortsteil Dedelow
 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  € Eigenanteil:  €

Folgekosten:  € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  €
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Der gemäß § 12 Abs. 1 Baugesetzbuch abzuschließende Durchführungsvertrag für den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan "PV-Anlage – Flugplatz Dedelow“ zwischen der Stadt
Prenzlau, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Hendrik Sommer, und dem
Vorhabenträger SQuadrat Dedelow GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 41, 59929 Brilon,
vertreten durch den vertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Christian Abeler, wird
bestätigt. 

Anlagen:
Durchführungsvertrag
 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 25.01.2011 WSO-A
2 07.02.2011 HAU
3 17.02.2011 SVV
4
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich
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Begründung:
Zur Sicherung der Durchführung des Vorhabens ist im Zusammenhang mit der Satzung
über einen Vorhaben- und Erschließungsplan der Abschluss eines
Durchführungsvertrages gemäß § 12 Abs. 1 BauGB erforderlich.
Dieser regelt im Wesentlichen die fristgemäße Herstellung der privaten
Erschließungsanlagen sowie die Herstellung, Pflege und Überwachung der
grünordnerischen Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Daneben sichert er den erforderlichen Rückbau,
soweit nicht der Grundstückseigentümer nachweislich auf den Rückbau der Anlage nach
Fristablauf (20 Jahre + Jahr der Inbetriebnahme) verzichtet.

 

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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